
Durch f ~ .h r u n g s v o r s c h r 1 f te n! 

Betr.: Verwendung von Registerguthaben zu 
Reisezwecken im• innerdeutschen Reise
verkehr gemäa dem Deutschen Kredit
abkommert von 1936, Ziffer 10, 
Unterziffer 7 (a). 

1) Reiseverkehrs-Sonderkonten..:_ 

(I~ Zur Unterhaltung eines Reiseverkehrs-Sonderkontos 

sind berechtigt: 

a) die a9sländischen Bankengläubiger im Sinne der 
Deutschen Kreditabkommen (foreign bank creditors}, 

b) sonstige reg1str1ert~ Berechtigte unter § 10 (4) 
des Deutschen Kreditabkommene von 1936 
(registered holdere), • 

c) diejenige11 Personen. Firmen und ReisebUros, welche 
von dem Bankenausschul3 ihres Landes benannt und zum 
Reiseverk€hr von der Reichsbank zugelassen worden 
sind; in Ländern, in denen Bankenausschtisse nicht be
stehen, sind die Anträge auf Zulassung unmittelbar 
an die Reichsbank zu richten~ 

( II).Firmen, die zwn Registermarkreisever .. kehr nicht zuge

lassen sind, diirfen Registerguthaben fiir Reisezwecke weder 

erwerben noch abgeben. Sie dtirfen sich insbesondere der Un

terschrift einer anderen Bank bez~. eines anderen Reisebtiros 

u.nd deren Re·i severkehrs-Sonderkonten mi tte ls Verkaufs oder 

kommissioneweiser Besorgung von Retseschecks, Ak:kreditiven 

pp. nicht bedienen. Lediglich den im gleiche11 La.nde gelege

nen Filialen und Niederlassungen der unter a) - c) genann-

ten ausländischen Finnen ist es gestattet, Reiseschecks pp 

ihrer Zentrale an ausländische Reisende abzugeben. Eine Mit

wirku.ng Zlll' Besorgu.ng von Registermark-Reiseschecks, - Akkr~-

ditiven, - Kreditbriefen pp. durch Stellen, die zum Erwerb 

und Verkauf von Registerguthaben zu Reisezwecken nicht be

sonders ~rmächtigt sind, ist in jedem Falle aaageschlossen. 

zu Nro IIa 5469/36 
il 
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2) Art und Weise der Verftigungen tiber Reiseverkehrs

Sonderkonto. 

(I). Uber die Guthaben auf den Reiseverkehrs-Sonderkonten 

/ kann durch Reiseschecks, von denen Muster in der A.nlage beige

ftigt sind, durch Akkreditive und Kreditbriefe, sowie durch be

sondere Zahlungs- und Uberweisungsaufträge verftigt werden. 

(II). Bei allen Arten von Verftigu.ngen sind bei der Avis!e

rung den deutschen Banken, bei denen das betreffende Reisever

kehrs-Sonderkonto geftihrt wird, genaue Angaben zu machen tiber: 

a) Vor- und Zuname, 
b) Wohnsitz im A~slande, 
c) Beruf, sowie 
d) Nummer und Ausstellu.ngsort des 

Reisepasses des Reisenden. 

(III). In den Avisen tiber Scheckentnahmen können sich die -

Angaben bis auf weiteres auf 

beschränken. 

Vor - und Zuname des Reisenden und
Nummer des Reisepasses 

(IV). Die Aushändigung der Reiseschecks hat an den Scheck

inhaber persönlich zu erfolgen, wobei der Erwerber seine Namene

unterschrift links oben auf dem Scheck eigenhändig in Gegenwart e 
eines Beauftragten der ausländischen Bank bezw. des Reisebtiros 

einzusetzen hat. Der Reisende mua der ausländischen Stelle, wel-

che zur Abgabe von Regieterguthaben gemä.Sden Bestimmu.ngen des 

Deutschen Kreditabkommens berechtigt isi, nachweisen, da.13 er 

sich nur vortibergehend in Deutschland aufhalten wird und seinen 

ständigen Wohnsitz auf3erhaib Deutschlands hat. 

(V). Denjenigen ausländischen Reisenden, die sich berei ts 

allf einer Reise in Deutschland befinden und noch Reichsmarkbe

träge aus Registerguthaben zur Fortsetzung ihres lteise- oder 

Kuraufenthal tes in Deutschland benötigen, diirfen Reis:el3checks 

nicht 
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nicht nachgesandt werden; es empfiehlt sich in solchen Fällen, 

die benötigten Beträge durch Akkreditive oder Kreditbriefe zur 

Verftigung zu stellen. 

(VI). Die Reisescheckformulare können auf Antrag durch die 

Reichsbank,Abteilung Deutsche Kreditabkommen,Reisestelle, 

Berlin SW 111, bezogen werden. Falls Scheckformulare verwendet 

werden sollen, in denen die Firma des Ausstellers und die deut

sche Zahlstelle, auf welche die Reiseschecks gezogen werden, als 

Bezogene eingedruckt ist, wtirde die Reichsbank bereit sein, 

solche Vordrucke gegen Erstattung der Gebtihren herzustellen. Die 

Scheckbestellungen sind tiber die das Reiseverkehrs-Sonderkonto 

ftihrende deutsche Bank oder Zahlstelle zu leiten. 

3) Empfehlungsschreiben registrierter Berechtigter. 
4 

(registered holders). 

Von registrierten Berechtigten (regist&rai holders) dur

fen"Empfehlungsschreiben" laut anliegBndem Muster ausgestellt 

werden und zwar nur ftir deren eigene Schecks oder ftir Schecks 

eines anderen registrierten Berechtigten. Die Ausstellung von 

Empfehlungsschreiben bezieht sich auf die Fälle, in denen die 

das Empfehlungsschreiben ausfertigende Firma u.nbedingte Gew~hr 

ftir eine besti.mmungsgemäSe Verwendung der Reiseschecks pp. sei

tans der ausländischen Reisenden tibernimmt, bei denen sie der· 

tlberzeugung 1st, da2 ein täglicher Yerbrauch von BK 100,-- den 

Verhältnissen des Reisendetr angemessen 1st. Das Empfehlu.ngsschrei

ben gilt nur ftir die Dauer des beabsichtigten Aufenthalts des 

Reisenden in Deutschland und ist jeweils an die ~ezogene deut-

sche Bank tu adressieren. Es wird bei der letzten Abhebung von 

der auszahlenden deutschen Bank ~~er Zahlstelle einbehalten und 

an die Reisestelle der Reichsbar.k zur Kontrolle eingesandt. 

Reisebtiros 
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Reisebtiros und Banken, die· nicht registrierte Berechtigt.e 

sind, dtirfen keine Empfehlungsschreiben ausstellen. 

Höhe der zu erhebenden Reichsmarkbeträge aus 

Begisterguthabene 

Die Höhe der aus Registerguthaben gegen Reieeschecks, 

Kreditbriefe pp. im Reiseverkehr zu erhebenden Reichsmarkbe-

t·räge ergi bt sich aus Ziff er I, 1 - 3, der "Bestimmungen fiir 

den Gebrauch von Registerguthaben etc." Vordruck K.A.R. 28, 

ferner aus dem beiliegenden"Merkblatt", das den Reisescheckheften 

bei Ausstellung jeweils vorgeheftet wird. 

Die in den "Bestimmungen" (regulations) genannten Beträge 

stellen Höchstswnmen dar. Ein Rechtanspruch auf Auszahlu.ng die

ser Tages- bezw. Monats-Höchatsummen gegen die bezogene deut

sche Bank steht dem Reisenden n-icht zu. In den in der beige

ftigten Zusammenstellung genannten Orten -tmd Gebieten mit Zah

lungsbeschränkungen haben Empfehlungsscbreiben keine GUltigkeit • 

5) (I). Personen, denen die Verwendu.ng von Registerguthaben . 
zu Reisezwecken nicht gestattet ist: 

a) Personen, die ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt 

in Deutschland haben, 

b) Personen, die beabsichtigen, sich in Deutschland etän

dig niederzulassen, 

c) Piloten und Besatzungsmitgliedern ausländischer Flug

zeuge, die sich in Austibung ihres Berufes in Deutsch

land aufhalten., 

d) Eisenbahn-, Post-, Zoll- oder sonstigen Beamten des 

Aualandes, die sich in Aus\l3nmg ihree Berufes in Deutsch

land aufhal ten. 

II. 
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(II). Personen, denen die Verwendung von Registerguthaben 

zu Reisezwecken nu.r mit besonderer Genehmigung ge

stattet werden kann: 

a) Personen, die sich zu Studien- oder Ausbildungs

zwecken in Deutschland aufhalten, 

b) AusländischEtl.Seeleutenauf au~ländischen Schiffen, die 

deutsche Häfen anlaufen, 

c) Ausländischen Schiffern, die in Austibung ihres Berufes 

deu~sche Wasserwege befahren. 

Verfahren bei der Einlösung der Reiseschecks pp. aus 

Registerguthaben. 

Der Inhaber der Reiseschecks muS diese zur Einlösung 

persönlich vorlegen, wobei er seine Namensunterschrift links 

unten auf dem Scheck eigenhändig in Gegenwart des Kassiers 

der auszahlenden Bank oder Zahlstelle in Deutschland abgibt. 

Die ausgezahlten Beträge werden von der deutschen Zahlstelle 

in dem ReisepaE des ausländischen Reisenden vermerkt. Es sind 

nur die gtiltigen amtlichen Reisepässe ftir diese Eintragungen 

zugelassen; auf Grund von anderen Ausweisen, wie z.B. persön

liche Ausweise, titres d'identite, cartes d'identite, Grenz

scheine , Seemanns-Ausweise sowie von sonstigen Arten PaBer

satzpapieren dtirfen Zahlungen aus Registerguthaben im Reise

verkehr nicht geleistet werden. Kann ein Reisender einen gtil

tigen amtlichen ReisepaB nicht vorweisen, so sind die deut

schen Zahlstellen angewiesen, Auszahlungen aus Registerguthaben 

nicht vorzu.nebmen. Aus dem ReisepaS muB sich der ausländische 

Wohnsitz des Reisenden unzweifelhaft ergeben, denn nur solche 

Reisende sind im Sinne der Bestimmungen als "Reisende in 

Deutschland" (travellers in Germany) anzusehen. 

7) 
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Verwendung der erhobenen Reichsmark aus Registex
guthaben. 

Aus Ziff er I, 4 und 5 der "Bestimmungen etc." ( Vordruck 

K.A.R. 28) ergibt sich Umfang und Art der Verwendung solcher 

Registerguthaben zu Reisezwecken in Deutschland. Die Bezahlung 

der Fahrausweise ftir deutsche Eisenbahnstrecken kann nurin 

Deutschland aus dem Erlös von Reiseschecks pp. erfolgen. Unzu

lässig ist insbesondere 

a) die Bezahlung von Fahrtkosten ftir ausländische 
Eisenbahnstrecken mit Registerguthaben 

b) die Bezahlung der Fahrtkosten ftir deutsche Eisen
bahnstrecken mit Registerguthaben, wenn der Kauf, 
die Bestellung oder Besorgung auBerhalb Deutsch
lands erfolgt. 

Zur Unterrichtung der ausländischen Reisenden dient ein in der 

Anlage beigeftigtes mehrspra0higes Merkblatt, das diesen von den 

ausländischen Banken oder Reisebtiros, als auch von der einlösen-

den deutschen Bank oder Zahlstelle auszuhändigen ist. 

Die Merkblätter sind in folgenden Sprachen vorrätigi 

A. deutsch, englisch, 

B. deutsch, französisch 
c. deutsch, holländisch, 

D. deutsch, polnisch, 

E. deutsch, tschechisch, 

F. deutsch, i tali eni s ch , 

G. deutsch, spanisch, 

H. deutsch, dänisch, 

J. deutsch, schwedisch, 

K. deutsch, port ugiesisch. 

8) Gesellschaftsreisen-Pauschalreisen. 

Ftir Gruppen- und Gesellsohaftsreisen sind besondere 

Erleichterungen durch Sammelabhebung seitens eines Reiseftihrers 

möglich; derartige Abhebungen bedtirfen in jedem Falle einer 

Sondergenehmigung der "Reisestelle", die die einschlägigen Vor

schriften (Vordruck K.A.R. 54) nebst Antragsformular auf Anfor

derung Ubersendet. 
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9 ) . .lllgemeinee, 

Anfragen tiber Angelegenheiten der Verwendung von Re
gietergutbaben zu Reisezwecken, sowie Anträge auf Sondergeneh-
migu.ngen sind unmittelbar an die 

R e i C h B b a n k 
Abteilung Deutsche Kreditabkommen 

R e 1 s e s t e 1 1 e 
Berlin SW. 111, 

zu richten. Die verschiedenen Druckschriften (Bestimmungen, 
Merkblätter und dergleichen) werden von dieaer Stelle auf An
forderung unentgeltlich in jeder gewiinschten Anzahl geliefert. 

J 



Reiseschecks / Travellers Cheques 



Merkblatt 
1. AufReiseschecks können Reichsmarkbeträge bis zur Höchstsumme von RM 1500.

je Munat und Person - bis zu RM 50.- för jeden Tag - abgehoben werden. 
2. Reisende, welche ein för d•n Gebrauch von Registerguthaben för Reisezwecke 

bestimmtes Empfehlun gsschreib en eines registrierten Berechtigten (Registered 
Holder) vorweisen, können bis zu RM 100.- täglich erheben. 

3. Erhobene Reichsmarkbeträge mLlssen von der deutschen Zahlstelle im ReisepaB 
vermerkt werden. 

4. Es wird ausdrLlcklich daraufaufmerksam gemacht,daB die aufReiseschecks oder auf 
Grund von Re isekreditbr,efen usw. ausgezahlten Reichsmarkbeträge nur fLlr den 
Reiseverkehr und zwar nur innerhalb Deutschlands verwendet werden durfen. 
Die Verwendun g der Reichsmarkbeträge in Deutschl a nd ist auf die Beg leichung 
von Fahrt-, Hote l- und Verpflegungskosten sowie auf die Deckung sonstiger Aus
gaben des täglichen Reisebedarfs beschränkt. 
Unzulässlg 1st hlernach 
a) die Verwendung von Relchsmarkbeträgen aus Reglsterguthaben zur Bezahlung 

von Eisenbahnfahrausweisen fLlrEisenbahnstrecken, welche auBerhalb Deutsch• 
lands liegen; 

D) die Verwendung von ReichsmarkDeträgen aus Reglsterguthaben zur Bezahlung 
von Einkäufen auBerhalb des täglichen Relsebedarfs oder zur Deckung von 
Zahlungsverbindlichkeiten, lnsbesondere von Schulden aus Warenkäufen, 
gleichgLlltig, ob der Reisende selbst oder eine dritte Person Schuldner 1st; 

) die Verbringung der för den deutschen Reiseverkehr bestimmten Reichsmark
beträge ins Ausland, in welcher Form und in welcher Höhe auch lmmer; sie 
kann mit Gefängnis oder Zuchthaus bestraft werden. 

Zur Vermeidung von Unannehmlichkeiten bei der GrenzLlberschreitung wird im 
persönlichen lnteresse jedes Reisenden dringend empfohlen, die nicht verbrauch
ten Reichsmarkb eträge vor der Ausreise aus Deutschland zu Gunsten des Reise
verkehrs-Sonderkontos der Firma (ausländische Bank oder ausländisches Reise
bUro), von welcher de r Reisende die Re •seschecks usw. erworben hatte, wieder 
einzuzahlen. Der Gegenwert der wiedereingezahlten Reichsmarkbeträge steht 
dem Re,senden bei Ger betreffenden Firma im Auslande in ausländischer Va
luta zur VerfLlgung. 

5. Bei Benutzung von Reiseschecks wird empfohlen, die Nummerr. und Beträge 
besonders zu notieren, damit bei Verlust von Schecks ihre Sperre bei der Zahl
stelle VJrgenommen werden kann. 

K.-A. R. Vordr. Nr. 46 - 10.5.35 

Notzce 
1. Drawinf! of Reichsmark by means of lravcller cheqlleS may be effecled up lo the limil of 

RM 1500.- per month and person - up lo RM 50.- For every day. -
Z. Travellers, who presenl a letter of inlroduclion headed Use of Regislered Marks For 

Travel Purposes designaling lhe name of the person, and issued by a regislered holder, 
will be enlilied lo paymenls nol exceeding RM 100.- daily. 

3. Reichsmark amounts paid oul must be enlered in the passporl by the German paying agency. 
4. Special attenlion is called lo the provision thai Reichsmark paid against travellers' 

cheques or travellers' [e/lers of credil ele. may only be used For travelling expenses 
wilhin the German Reich. 
The use of Reichsmark amounts within Germany is confined lo the payment of travelling-, 
hotel-, and calering expenses as well as other daily e:-cpenses. 
The traveller thererore may not 
a} use such Reichsmarks originating From register balances for rai/way tickets on 

Iines outside Germany; 
b) use such Reichsmarks For the payment of purchases beyond his dai/y requirements 

or for the settlement of olher liabilities. This applies in particular lo liabilities 
incurred in conneclion with purchases of goods and commodilies eilher by himself or 
any olher person 

c) remove lhe Reichsmarks intended For the use of tourists in Germany to foreign 
counlries in any form or amount whatever; any conlravention may be punished 
with imprisonment. 

In order lo avoid difficu/lies when passing the frontier il is therefore advisable, in the 
inlerest of /he trave/ler himself lo return, before /eaving Gennany, ali unused Reichs
mark moneys lo lhe .,Special Traveller's Accounl" of the Firm (Fore ign bank or Foreign 
travel bureau) From which lhe fraveller had purchased lhe cheques ele. The equivalent 
of /he Reichsmark funds /hus relurned wi/1 lh en be af the disposal of the traveller in 
Foreign currency wilh /he respeclive firm abroad. 

5. Travellers should make a note of the numbers and amounfs of lhe travellers cheques 
carried, in order to mahe it easier lo sfop payment in case of loss. 



Wichtig! - Dieses Verzeichnis der zur Auszahlung gelangenden Schecks wird zweckmäl3ig getrennt von den Schecks aufbewahrt. 

lmporlant - This cheque record should be kept separate from ihe cheques. 

Erworbener Gesamtbetrag: Erworben am: 

Amount bought: Dale bought: 

Scheck-Nr. Betrag Datum Zahlstelle Scheck- Nr. Betrag 

1 

Datum Zahl s tell e 

No. of cheque Denom. Dale where cashed No. of cheque Denom. Dale w he r e cashed 

--- -
-

--

-----
-- - .. 
----

-
--------

--



MERKBLATT 
1. Auf Reiseschecks i<önnen Reichsmarkbeträge bis zur Höchstsumme von RM 1500.-je Monat und Person -

bis zu RM 50.- fur jeden Tag - abgehoben werden. 

2 . Relsende,welche ein flir denGebrauch von Registerguthaben flirReisezwecke bestimmtesEmpfehlungsschrei-
ben eines registrierten Berechtigten (Registered Holder) vorweisen, können bis zu RM 100.- täglich erheben. 

3. Fur Personen unter 15 Jahren gilt nur die Hälfte der unter Zifl'.1 und 2 genannten Sätze. 

4. Erhobene Reichsmarkbeträge mussen von der deutschen Zahlstelle im ReisepaB vermerkt werden. 

5. Es wird ausdrlickllch daraufaufmerksam gemacht, daB die auf Reiseschecks oder auf Grund von Reise
kreditbriefen usw. ausgezahlten Reichsmarkbeträge nur flir den Reiseverkehr und zwar nur innerhalb 
Deutschlands verwendet werden dlirfen. Die Verwendung der Reichsmarkbeträge in Deutschland ist auf 
die Begleichung von Fahrt-, Hotel- und Verpflegungskosten sowie auf dle Deckung sonstiger Ausgaben 
des persönlichen Reisebedarfs des Reisenden beschränkt. 

6. Unzulässig ist: 
a) dieVerwendung von Reichsmarkbeträgen aus Reglsterguthaben zur Bezahlung von Eisenbahnfahraus

weisen flir Eisenbahnstrecken, welche auBerhalb Deutschlands llegen; 
b) dle Verwendung von Reichsmarkbeträgen aus Registerguthaben zur Bezahlung von Einkäufen auBer

halb des persönlichen Reisebedarfs des Reisenden oder zur Deckung von Zahlungsverbindlichkeiten, 
insbesondere von Schulden aus Wareneinkäufen, gleichgliltig, ob der Reisende selbst oder eine dritte 
Person Schuldner ist. International verwertbare Geg enstände dlirfen selbst dann nicht erworben 
werden, wenn sie dem Reisebedarf zu dienen bestimmt sind; 

c) die Verbringung von Reichsmarkbeträgen aus Registerguthaben ins Ausland, in welcher Form und in 
welcher Höhe auch immer. 

7. Die nicht verbrauchten Reichsmarkbeträg e aus Registerguthaben sind vor der Ausreise aus Deutschland 
zugunsten des Reiseverkeh rs-Sonderkontos der Firma (ausländische Bank oder ausländisches Reisebliro), 
von welcher der Reisende sie erworben hatte, wieder einzuzahlen. Der Gegenwert der wieder eingezahlten 
Reichsmarkbeträge steht dem Reisenden bei der betrefl'enden Firma im Auslande in ausländlscher Valuta 
zurVerfligung. Es ist nicht zulässig, nicht verbrauchte Reichsmarkbeträge aus Registerguthaben vor der 
Ausreise aus Deutschland bei einer Bank oder sonstigen Stelle zu hinterlegen, um diese Beträge bei einer 
erneuten Einreise zu verwenden. 

8. Zuwiderhandlungen werden mit Geld- oder Freiheitsstrafen belegt. AuBerdem kann Einziehung der 
Reiseschecks usw. und der darauf erhobenen Beträge erfol g en. 

9. Es empfiehlt sich, Belege uber die Verausgabung höherer Beträge (z. B. Hotelrechnungen) bis zur Ausreise 
aus Deutschland aufzubewahren, um erforderlichenfalls bei der Grenziiberschreitung auf der Rlickreise 
nachweisen zu können, daB die Beträge flir Reisezwecke Verwendu ng gefunden haben. 

K.-A.R.Vordr.Nr.46. 25.2.36 

NOTICE 
1. Drawing of Reichsmarks by means of trave/lers' cheques may be effecled up to the 

limil of RM 1500.- per monlh and person - up lo RM 50.- for every day. -
2. Travellers, who presenl a /etier of recommendation designating the name of the 

person, and issued by a registered holder, wil/ be enlitled lo paymenfs no/ exceeding 
RM 100.- daily. 

3. Persons under 15 years of age wi/1 be en/itled /o only ha/f the amounts stipulated 
in paragraphs 1 and 2. 

4. Reichsmark amaunts paid out must be enlered in /he passparl by the German paying agency. 
5. Special a/ten/ian is called lo the provision thai Reichsmarks paid agains/ trave/lers' 

cheques or travellers' letters of credit, ele. may only be used for travelling expenses 
within the German Reich. The use of Reichsmark amounts wilhin Germany is confined 
to the paymen/ af travelling-, hotel-, and catering expenses, as well as olher daily 
expenses incurred in connection with the traveller's persona[ requirements. 

6. The lraveller may no/ 
a) use such Reichsmarks ariginaling From register balances far railway ticke/s 

on Iines outside Germany, 
b} use such Reichsmarks ariginaling From regis/er balances far /he paymen/ of purchases 

(beyond the daily expenses for his persona/ requiremenls} or for the sett/emenl 
af olher liabililies. 1"his app/ies in parlicu/ar lo liabililies incurred in canneclian 
wi/h purchases af goads and cammodities eilher by himse/f or any other person. 
Objecls which are realizable abroad may nai be acquired even if lhey ar, inlended 
ta be used by lhe travel!er while travel/ing in Germany, 

c) remove the Reichsmarks originaling fram register balances ta fareign cau.s/ries 
in any form or amount whatever. 

7. Ali unused Reichsmarks ariginating From r,gister balances must be returned by the lra
veller, before leaving Germany, lo the "Special Travel Mark Accaunl" of the firm 
{fareign bank or foreign lravel bureau) From which the lraveller had purchased the 
cheques, ele. The equivalent of the Reichsmark funds thus relurned will then be at 
the dispasal of the travel/er in foreign currency with the respective firm abraad. The 
lraveller, before leaving Germany, may nai deposil unused Reichsmark funds on incding 
From register balances wilh a bank or other deposilary for the purpose af using these 
moneys r. , he occasion of a laler visit to Germany. 

8. Any person vialating these pravisions is liable ta a fine ar imprisanmenl. In addilian, 
the travellers' cheques, ele. and lhe amaunls cashed therean may be canfiscaled. 

9. It is advisable lo keep the receipls far larger amaunls spenl (e.f!.hotel bills) until leaving 
Germany, so as lo be able, if necessary, when passing the frontier on the relurn jaurney, 
lo produce proaf thai /he moneys ·have been used for /ravelling expenses. 



Wichtig ! - Dieses Verzeichnis der zur Auszahlung gelangenden Schecks wird zweckmä8ig getrennt von den Schecks aufbewahrt. 
lmportant - This cheque record should be kept separate From the cheques. 

Erworbener Gesamtbetrag: Erworben am: 
Amount bought: Dale bought: 
Sc heck-Nr. B etrag D atum Zahlstelle Sc heck . ,11r. Betrag Datum Z a hlst e ll e 

N o. of cheque Denom. Dale wh e r e ca she d No. of cheque Denom. Dale where ca s h e d 



A 

No. 0000000 

Die Verbringung von 
Reichsmarkbeträgen 
aus Registerguthab en 
in das Ausland - auch 
in kleinsten Beträgen -
is t unzulässig. 

RM ... 

Datum: 
Date: 

..... .......... .. ....... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 
• 

A 
Reisescheck / Travellers' Cheque 

No. 0000000 - nlcht Ubertragbar - nur zahlbar gegen Vorlegung des Relsepasses} N 
- not negotiable - payable only on presentation of passport O • RM .. ..................... . 

Unterschrift des lnhabers (in Tlnte): 

s,,:·~~.•'~•:., (i,.f,k), ············· .. . ........... ....... ..... .... . 1····L i;·c;;;································ö;;;;;;;n;;; 
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unserem V our 

an nlcht an Order 
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Reichsmark 
* Gegenzelchnung des lnhabers (in Tinte): 

Caunlersignature of owner (in ink): 

* Mull in Gegenwart des Kasslerers der auszahlenden Bank abgegeben werden. ·• ······ · ··· ··· ····· ······ ...................... ......... . ........ ........ ............. ........... ...... . 
Must be affixed in the presence of the person cashing this cheque. Name des Ausste!lers / Name of drawer 

V 
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No. 0000000 

Die Verbringu ng von 
Reichsmarkbeträgen 
aus Registergutha))en 
in das Ausland - auch 
in kleinsten Beträgen -
ist unzu l ässig. 

RM 50.-

Datum: 
Date: ··· · ·-···················-

. 
• • • . . . 
• . 
• . 
• • • • • • • 

• . . 
• . . . 
• . 
• • • . . 
• • . . . 

No. 0000000 
Reisescheck / Travellers' Cheque 

- nlcht iibertragbar - nur zahlbar gegen Vorlegung des Reisepasses} N 
- not negotioble - payable only on presentation of passport O • 

RM 50.-''' 
Unterschrlf't des lnhabers (ln Tlnte): 
Signature of owner (in ink}: 

··••·1'7···-·:t? ...... ·--·-.............. ...... ... .............................. ' ....... . ~ 

1 
y> ·J;:., Cily Dafom, Dol, 

······ -·· · ······· .............................................. ........ ... 0 .... S. ....... .. .......................... . 
. melnem -.:J my 

zahle gegen d,esen Scheok au, marem GMen / ay again,t this Cheque outo/ - balance 

:.;~~~::;: !'" ~~{ifi .... • "';:)~".?J.~ .. 
• Gegenzelchnung des lnhabers (ln Tinte): 

Countersignature of owner (in ink}: 

• Mu6 ln Gegenwart des Kassierers der auszahlenden Bank abgegeben werden ...... ................... ..................................... .... ...................... . ·-··-··--·-' ·-· 
Must be affixed in the presence of the person cashing this cheque. Name des Ausstellers / N ame of drawer 

" 
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No. 0000000 

Di e Verbringung von 
l:leichsmarkbeträgen 
aus Reglsterguthaben 
in das Ausland • auch 
[n kleinsten Beträgen -
1s t unzulässi g. 

RM 100.-

Datum: 
Dale: •••• •••• •••••• 

• • • • • • • • • • 

• 

• • • • • • • • • 

C 

No. 0000000 
Reisescheck I Travellers' Cheque "' , 

- nlcht iibertragbar - nur zahlbar gegen Vorlegong des R_efsepasses } N 
- not negotlable - payable only on preaenlation ofpassport • 9• ,,· ·· -·- ··· -•··•·--· RM 100.-

U!l,tersehrlft des lnhabers (ln Tinte): 
Signature of owner (in ink): 

• • • ·' ••• • • •• • • ••• •• •• • • • • •• --~ · -•· · · ··· ·· · • • • • •• •• •• • •• •• • - · •• · ' •• • • • ·~• • • • -•~ • • ' -'· · •• • • • •• • • • • • • •• • • • · - ) ; · · • • ; r " - '\; · ;; ·;t Ji__. ••••• • ·· •··•·-··· ...... .. • • ••• • • • •• -~···· · •• ••• • -·· ·· • ·•·• • •• •• • ••• • 
* Gegenzelchnung des lnhabers (ln Tlnte): 

Countersignature of owner (in ink): ·" ,,,,, 1/)) ( 

)) ,,, (1 np 

),.1111 

* MuB ln Gegenwart des Kasslerers der auszahlenden Bank abgegeben werden.- . ............ .......... ,. , ... .. .... . .. ...... .. ., ..... . .... , .. ,.. ........ ·· ··•· ········· -··· •··· · 
Must be 9ffixed in the 11resence of t!te person cashing this cheque. Name des Ausstellers / Name o.l drawer 



D 
No. OOOOOUO 

Die Verbringung von 
Reichsm arkbeträgen 
aus Registerguthab,en 
in das Ausland - auch 
in kleinsten Beträgen -
ist unzulässig. 

RM 25.-

Datum: 
Date : ······················----

. . 
• • • • • • • • • . . 
• • • . 
• . 
• 

• . 
• • 

D lf\\r{' O),or<(}" ,11\1 h,11' 1({).l!'.)i1G} [ '1\
1 

No. 0000000 RM 25.~ f[½ll(' 

Unterschrlft des lnhabers (ln Tlnte): 
Sll!Jalure of ouiner fin ink): 

" 

'-



(Ausstellungsort, Datum) 

An 

Wir ernpfehlen lhrer freundlichen Aufrnerksarnkeit . 

Besitzer des Passes Nr . ................ . ausgestellt in 

dessen Unterschrift Sie untenstehend finden, und zu dessen Gunsten die 
Reiseschecks 

Registerrnark-Akkreditive zur ausschlie.Blichen Verwendung irn Registerrnark-

Reiseverkehr 

Nr . .. 

Nr. 

Kreditbriefe 

von uns ausgestellt wurden. 

auf 

auf 

iiber .9Y/(, 

iiber ,!Jl;Jll . 

Dieses Empfehlungsschreiben wird ungiiltig am .... 

... 193 . 

Es ist hei der letzten Auszahlung zwecks Weitergabe an die Reichsbank, Abteilung 

Deutsche Kreditabkornrnen, Reisestelle, einzubehalten. 

Unterschriftsrnuster 

K.-A.-R. Vordr. Nr. 33 
14. 2. 36 

Hochachtun gsvoll 



Zusammenstellung 
der Zahlungsbeschränkungen in den Grenzgebieten im Registermark-Reiseverkehr 

Beuthen 
Gleiwitz 
Hindenburg O. S. 
Ratibor 
Tilsit 

Sonderregelung fiir 
westdeutsches und siidwest
deutsches Grenzgebiet 

Sonderregelung filr schleswig
holsteinisches Grenzgebiet 

Sonderregelung fiir 
ostpreufiisches Grenzge biet 

K.A.R. Vordr. Nr. 44 
4. 2. 36 

bis zu Jo?1 25,- täglich 
bis zu Jort 25,- täglich 
bis zu :Rrt 25,- täglich 
bis zu J?IY{, 25,- täglich 
bis zu J?!rl 25,- täglich 

1. bis zu Jo?1 25,- je Tag und Person in dem 
Gebiet, welches begrenzt ist durch 
a) die deutsche West- und Siidgrenze, 
b) die Eisenbahnlinien N orddeich - Emden 

- Rheine - Coesfeld - Dorsten -
Wesel - Menzelen - Moers - Uer
dingen - Krefeld - Willich - M. Glad
bach - Jiilich - Diiren - Euskirchen -
Trier - Hermeskeil - Tiirkismiihle -
Neunkirchen - Hamburg (Saar) - Zwei
brilcken - Landau - Germersheim -
Bruchsal - Karlsruhe - Freiburg (Br.) 
- Donaueschingen - Tuttlingen - Sig
maringen - Herbertingen - Aulendorf 
- KiBlegg - Wangen - Hergatz - Lin
dau (Landesgrenze), 
einschlieBlich der an diesen Eisenbahn
linien gelegenen Orte, 

c) die N ordsee (ausschlieBlich der ostfriesi
schen lnseln) 

2. bis zu J?!rl 12,- je Tag und Person in den 
badischen Amtsbezirken Kehl a. Rhein und 
Lörrach 

bis zu J?!rl 25,- je Tag und Person innerhalb der 
Sperrzone: 

Das gesamte Gebiet, welches nördlich der 
Eisenbahnlinien Tönning - Husum -
Jiibek - Schleswig - Kappeln liegt, 
einschlieBlich der an diesen Unien ge
legenen Orte sowie der Nordfriesischen 
lnseln. 

bis zu J?!rl 10,- je Tag und Person filr die ersten 
drei Tage des Aufenthalts und bis zu ']?,',t' 25,
je Tag und Person nach Ablauf dieser Zeit in 
dem Gebiet, welches begrenzt ist durch: 

a) den polnischen Korridor, 
b) den Freistaat Danzig, 

c) das Frische Haff, 

d) die Eisenbahnlinien Frauenburg - Elbing 
- Miswalde - Riesenburg - Marien
werder - Garnsee, 
einschlieBlich der an diesen Eisenbahn
linien gelegenen Orte. 

Laut V erfiigung des 
Reichsbank - Direktoriurns 

Nr. II a 5069 v. 16. 2. 1935 

11 II a 5069 v. 16. 2. 1935 

11 II a 5069 v. 16. 2. 1935 

., II a 5069 v. 16. 2. 1935 

., II a 5069 v. 16. 2. 1935 

{ " 
" 

1Ia30611 v.30.11.1934 
Ila 5 069 v. 16. 2 1935 

,. II a 3 793 v. 4. 2. 1936 

., II a 11 272 v. 12. 6. 1934 

" Ila 17581 v. 16.5.1935 
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